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URTEIL BGER 1C_459/2020 

INTERESSENABWÄGUNG BEI ISOS 
 

 

Bei der geplanten Teilrevision des kommunalen Baureglements hätte die Gemeinde das ISOS be-
rücksichtigen müssen, zumal der Kanton den Gemeinden vorschrieb, bis März 2023 den Ortsbild-
schutz parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich sicherzustellen.  

Lors de la révision partielle du règlement communal des constructions, la commune aurait dû tenir 
compte de l'ISOS, d'autant plus que le canton a prescrit aux communes d'assurer la protection du 
site à la parcelle près et de manière contraignante pour les propriétaires fonciers d'ici mars 2023. 

Nella revisione parziale del regolamento edilizio comunale, il Comune avrebbe dovuto tenere conto 
dell'ISOS, tanto più che il Cantone ha stabilito che i Comuni hanno tempo fino a marzo 2023 per 
garantire la protezione degli insediamenti a livello particellare e in modo vincolante per i proprietari 
di immobili. 
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INTERESSENABWÄGUNG BEI ISOS 

Zusammenfassung: 

 

Im Jahr 2017 erliess die Gemeinde Mels den Teilzonen-
plan Mels und beschloss eine Teilrevision des kommu-
nalen Baureglements, eine Ergänzung der Schutzver-
ordnung sowie eine Änderung des dazugehörigen 
Plans. Der Teilzonenplan Mels sieht insbesondere im 
Dorfzentrum die Umzonung eines grossen Teils der 
Kernzone und des in der Wohnzone gelegenen Teils 
des Grundstücks Nr. 1033 in eine Kernzone Schutz vor. 
Zudem soll der Rebberg bei der Kirche von der Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen in eine Grünzone 
umgezont werden. Dagegen wehrten sich A. und B. er-
folglos vor den kantonalen Instanzen. Das Bundesge-
richt hingegen heisst ihre Beschwerde gut. 

 

E. 2: Zu prüfen ist zunächst, inwiefern Anlass zur Teilrevi-
sion des Zonenplans und des Baureglements sowie zur Än-
derung der Schutzverordnung und des dazugehörigen 
Plans bestanden hat. Gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG werden 
Nutzungspläne bei einer erheblichen Veränderung der Ver-
hältnisse überprüft und nötigenfalls angepasst. Nach der 
Totalrevision des Baureglements Ende 2009 kam es zu ge-
wissen Rechtsänderungen. Mit der Richtplananpassung 
vom Oktober 2012 verpflichtete die Kantonsregierung den 
Kanton und die Gemeinden, bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben in den im Richtplan bezeichneten schützenswerten 
Ortsbilder und in deren Umgebung das ISOS und das Kan-
tonsinventar als Entscheidungsgrundlage beizuziehen, 
wenn eine umfassende Interessenabwägung erforderlich 
ist, und dabei die vom ISOS und vom Kantonsinventar fest-
gelegten Erhaltungsziele zu berücksichtigen. Ausserdem 
haben sie bis März 2023 den Ortsbildschutz parzellen-
scharf und grundeigentümerverbindlich sicherzustellen. 
Damit sind erheblich veränderte Verhältnisse seit Erlass 
der geltenden Ortsplanung zu bejahen. 

 

E. 4: Die Beschwerdeführer rügen, dass betreffend ortsbild-
prägende Grünräume im Dorfkern keine Interessenabwä-
gung stattgefunden habe und es an einem Eingriffsinte-
resse fehle. Die Gemeinde bringt in diesem Zusammen-
hang vor, sie sei aufgrund vertiefter städtebaulicher Über-
legungen zur Feststellung gelangt, dass das Vorgehen eine 
massvolle Innenentwicklung ermögliche und die Grünzo-
nen schone. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung 
stellt dies weder eine Auseinandersetzung mit den Interes-
sen des ISOS noch eine rechtsgenügliche Interessenabwä-
gung nach Art. 3 RPV dar. Dies gilt insbesondere für den 

inneren Grünraum im Ortskern, der gemäss ISOS-Eintrag 
mit Erhaltungsziel «a» figuriert. Dass ein grosses öffentli-
ches Interesse am Schutz desselben besteht und welche 
entgegenstehenden Interessen dieses zu überwiegen ver-
mögen, ergibt sich nicht aus den vorinstanzlichen Entschei-
den. Ebenso wenig scheinen der Masterplan Raumentwick-
lung und die Stadtanalyse Mels berücksichtigt worden zu 
sein, in denen die ortsbildprägende Bedeutung der unver-
bauten Grünräume in Mels betont und die Stärkung des 
Ortsbilds im ISOS-geschützten Bereich gegenüber der Ver-
dichtung als prioritär bezeichnet wurde. In Bezug auf die 
Parzellen Nr. 972 (Rebberg bei der Kirche), Nr. 1014 (Sie-
benthalpark) und Nr. 1033 zog die Vorinstanz die Einschät-
zung der kantonalen Denkmalpflege heran, wonach der 
Siebenthalpark und der Rebberg bei der Kirche im Ver-
gleich zur Parzelle Nr. 1033 klar die wertvolleren Flächen 
seien und letztere überbaut werden könne, wenn die ande-
ren beiden durch eine Grünzone definitiv freigehalten wür-
den. Auch dies stellt keine Interessenabwägung dar. Damit 
fehlt es an einer umfassenden Interessenabwägung im 
Sinne von Art. 3 RPV, in deren Rahmen die öffentlichen In-
teressen des ISOS rechtsgenüglich berücksichtigt worden 
wären. Allein mit der Zuweisung eines Grundstücks zur 
Kernzone Schutz und zum Ortsbildschutzgebiet können die 
Ortsbildschutzinteressen gemäss ISOS daher nicht als um-
gesetzt gelten. 

 

E. 5: Bereits in den vorinstanzlichen Verfahren war unbe-
stritten, dass das ISOS in der vorliegend umstrittenen Teil-
revision des Zonenplans und des Baureglements sowie der 
Änderung der Schutzverordnung und des dazugehörigen 
Plans nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Selbst wenn 
eine solche Berücksichtigung noch möglich wäre, wurde im 
Rahmen der umstrittenen Teilrevision der Ortsplanung 
keine Pflicht zur - unbestrittenermassen erforderlichen - 
Sondernutzungsplanung festgesetzt. Damit ist nicht ge-
währleistet, dass der Ortsbildschutz mit Massnahmen der 
Ortsplanung grundeigentümerverbindlich und parzellen-
scharf sichergestellt wird, wie dies der kantonale Richtplan 
verlangt, und steht die teilrevidierte Ortsplanung auch im 
Widerspruch zum kantonalen Richtplan. 

 

E. 6: Demnach wird die Beschwerde gutgeheissen. 
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URTEIL IM ORIGINAL 

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal  
  
 
1C_459/2020   
  
  
Urteil vom 27. Oktober 2022   
  
I. öffentlich-rechtliche Abteilung   
  
Besetzung  
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,  
Bundesrichter Müller,  
nebenamtliche Bundesrichterin Pont Veuthey,  
Gerichtsschreiberin Dambeck.  
  
Verfahrensbeteiligte  
1. A.________,  
2. B.________,  
Beschwerdeführer,  
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Karl Gehler,  
  
gegen   
  
Politische Gemeinde Mels,  
Gemeinderat, Platz 2, 8887 Mels,  
  
Baudepartement des Kantons St. Gallen,  
Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen.  
  
Gegenstand  
Teilzonenplan Mels, Teilrevision Baureglement sowie Er-
gänzung Schutzverordnung und Schutzplan Mels,  
  
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsge-
richts des Kantons St. Gallen, Abteilung I, vom 25. Juni 
2020 (B 2019/165).  
  
  
Sachverhalt:   
  
A.   
Der Gemeinderat Mels erliess am 2. Mai 2017 den Teilzo-
nenplan Mels und beschloss eine Teilrevision des Baureg-
lements der Gemeinde Mels vom 14. Juni 2010 
(BauR/Mels), eine Ergänzung der Schutzverordnung der 
Gemeinde Mels vom 6. November 2006 (SchV/Mels) und 
eine Änderung des Plans zur Schutzverordnung. Der Teil-
zonenplan Mels sieht insbesondere im Dorfzentrum von 
Mels die Umzonung eines grossen Teils der Kernzone und 
des in der Wohnzone W2 gelegenen Teils des Grundstücks 
Nr. 1033 in eine Kernzone Schutz vor. Weiter soll das 
Grundstück Nr. 972 (Rebberg bei der Kirche) von der Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen in die Grünzone Sport-, 
Park- und Erholungsanlagen umgezont werden. Mit der 
Teilrevision des Baureglements sollen unter anderem die 
Festlegung der geschlossenen Bauweise im Bereich der 
Kernzone aufgehoben, der Bereich der Kernzone Schutz 
neu geregelt, die Bestimmungen über die Kernzonen ange-
passt und die Zonenvorschriften darauf abgestimmt wer-
den. Die Ergänzung der Schutzverordnung betrifft unter an-
derem eine Aufhebung der bisherigen Ortsbildschutzge-
biete 1 und 2 und die Festlegung eines einheitlichen Orts-
bildschutzgebiets mit angepassten Bestimmungen. Im Plan 

zur Schutzverordnung wurden der Rebberg bei der Kirche 
(Grundstück Nr. 972) als wertvoller innerer Grünraum und 
der Siebenthalpark (Grundstück Nr. 1014) als geschützter 
Garten bezeichnet.  
Während der öffentlichen Auflage des Teilzonenplans, des 
Baureglements und der Schutzverordnung mit Plan zur 
Schutzverordnung erhoben A.________ und B.________ 
Einsprache gegen die Teilrevision des Zonenplans und des 
Baureglements sowie die Ergänzung der Schutzverord-
nung und die Änderung des Plans zur Schutzverordnung.  
Der Gemeinderat Mels wies die Einsprachen mit Beschluss 
vom 7./16. November 2017 ab. Dagegen erhoben 
A.________ und B.________ Rekurs beim Baudeparte-
ment des Kantons St. Gallen, das die Rekurse nach Durch-
führung eines Augenscheins am 20. Dezember 2018 mit 
Entscheid vom 10. Juli 2019 abwies.  
Gegen diesen Entscheid führten A.________ und 
B.________ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des 
Kantons St. Gallen, Abteilung I, das die Beschwerde mit 
Entscheid vom 25. Juni 2020 abwies, soweit darauf einzu-
treten war.  
  
B.   
Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kan-
tons St. Gallen vom 25. Juni 2020 gelangen A.________ 
und B.________ mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten vom 1. September 2020 an das Bundes-
gericht. Sie beantragen die Aufhebung des verwaltungsge-
richtlichen Entscheids und der Genehmigungsverfügung 
des Amts für Raumentwicklung und Geoinformation des 
Kantons St. Gallen vom 21. August 2019. Eventualiter sei 
die Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts und zur 
Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vo-
rinstanz zurückzuweisen.  
Die Vorinstanz beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, 
und verweist zur Begründung auf die Erwägungen im ange-
fochtenen Entscheid. Das Baudepartement stellt ebenfalls 
Antrag auf Abweisung der Beschwerde und verweist zur 
Begründung auf die vorinstanzlichen Entscheide. Auch die 
Gemeinde Mels verweist auf den verwaltungsgerichtlichen 
Entscheid.  
Das Bundesamt für Kultur (BAK) führt in seiner Vernehm-
lassung aus, die Interessenabwägung im angefochtenen 
Entscheid sei unvollständig und methodisch nicht durch-
wegs schlüssig vorgenommen worden.  
Sowohl das Baudepartement als auch die Gemeinde Mels 
halten im Rahmen ihrer Stellungnahmen an ihren Ausfüh-
rungen fest. Ebenso halten die Beschwerdeführer in ihrer 
Stellungnahme an ihren Rechtsbegehren und Ausführun-
gen in der Beschwerde fest.  
  
  
Erwägungen:   
  
1.   
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endent-
scheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts. Da-
gegen steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen 
(Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90 
BGG); ein Ausnahmegrund gemäss Art. 83 ff. BGG ist nicht 
gegeben. Die Beschwerdeführer haben am vorinstanzli-
chen Verfahren teilgenommen und sind als Eigentümer von 
Grundstücken im Planungsperimeter sowie Adressaten des 
angefochtenen Entscheids zur Beschwerde legitimiert (Art. 
89 Abs. 1 BGG). Da auch die übrigen 
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Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Be-
schwerde - unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführun-
gen - einzutreten.  
Soweit die Beschwerdeführer beantragen, die Genehmi-
gungsverfügung des Amts für Raumentwicklung und 
Geoinformation des Kantons St. Gallen vom 21. August 
2019 sei aufzuheben, ist darauf nicht einzutreten. Wie sich 
aus dem angefochtenen Entscheid ergibt, galt die Geneh-
migungsverfügung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
als mitangefochten. Somit bildet lediglich der Entscheid des 
Verwaltungsgerichts vom 25. Juni 2020 Anfechtungsobjekt 
im vorliegenden Verfahren.  
  
2.   
Zu prüfen ist zunächst, inwiefern Anlass zur Teilrevision 
des Zonenplans und des Baureglements sowie zur Ände-
rung der Schutzverordnung und des dazugehörigen Plans 
der Gemeinde Mels bestanden hat.  
  
2.1. Gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG [SR 700] werden die Nut-
zungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn 
sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Art. 21 
Abs. 2 RPG unterscheidet mit Blick auf die Änderung von 
Nutzungsplänen zwei Stufen: In einem ersten Schritt wird 
geprüft, ob sich die Verhältnisse so erheblich geändert ha-
ben, dass die Nutzungsplanung überprüft werden muss; in 
einem zweiten Schritt erfolgt nötigenfalls die Plananpas-
sung (vgl. BGE 144 II 41 E. 5.1; 140 II 25 E. 3; Urteil 
1C_249/2021 vom 12. Juli 2022 E. 2.1).   
  
2.2.   
2.2.1. Die Vorinstanz erachtete die Voraussetzungen für 
eine Überprüfung und Anpassung des Zonenplans gemäss 
Art. 21 Abs. 2 RPG als gegeben. Als Gründe führte sie un-
ter Bezugnahme auf die Ausführungen des kantonalen 
Baudepartements und des Amts für Raumentwicklung und 
Geoinformation die seit der Genehmigung des Zonenplans 
am 16. August 2002 verstrichene Zeit, den kantonalen 
Richtplan, der eine parzellenscharfe und grundeigentümer-
verbindliche Festlegung des Schutzes der Ortsbilder von 
nationaler Bedeutung bis zum 4. März 2023 vorschreibe, 
die Teilrevision des RPG im Jahr 2014, die realisierten und 
geplanten Bauvorhaben im Dorfzentrum von Mels sowie die 
Nichtbewährung der Zweiteilung der Ortsbildschutzgebiete 
und nur bedingte Eignung der bisherigen Planungsinstru-
mente für die Dorfkernentwicklung an.   
  
2.2.2. Die Beschwerdeführer machen geltend, die Teilrevi-
sion des Zonenplans und des Baureglements sowie die Än-
derung der Schutzverordnung und des dazugehörigen 
Plans erfolgten zu Unzeit: Das Bundesinventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS) müsse gemäss kantonalem Richtplan bis zum 
4. März 2023 für die ganze Gemeinde parzellenscharf und 
grundeigentümerverbindlich umgesetzt werden, weshalb 
eine vorzeitige Bearbeitung für einzelne Gebiete verfehlt 
sei. Zudem führten auch das neue RPG und das neue kan-
tonale Planungs- und Baugesetz dazu, dass sämtliche Ge-
meinden im ganzen Kanton ihre Zonenplanung bis ins Jahr 
2027 komplett revidieren müssten. Des Weiteren sei keine 
Interessenabwägung erfolgt und fehle es hinsichtlich der 
Anpassung der Ortsplanung an einem öffentlichen Inte-
resse sowie - nach dem Rückzug privater Investoren und 
dem Verzicht auf die vormals geplante Überbauung - auch 
an einem privaten Interesse. Die ortsplanerischen Mass-
nahmen erwiesen sich damit als willkürlich und rechtswid-
rig.   
  

2.3. Nach der Totalrevision des Baureglements am 15. De-
zember 2009 kam es zu gewissen Rechtsänderungen. Am 
1. Juli 2010 trat Art. 4a der altrechtlichen Verordnung vom 
9. September 1981 über das Bundesinventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz (aVISOS; SR 451.12) in 
Kraft (AS 2010 1593, 1597; heute: Art. 11 der Verordnung 
vom 13. November 2019 über das Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [VISOS; SR 
451.12]), womit die Kantone verpflichtet wurden, das ISOS 
bei ihren Planungen, insbesondere in der Richtplanung, zu 
berücksichtigen. Im Anschluss daran verpflichtete die Re-
gierung des Kantons St. Gallen den Kanton und die Ge-
meinden mit der Richtplan-Anpassung 12 vom 9. Oktober 
2012, bei der Erfüllung ihrer eigenen raumwirksamen Auf-
gaben (u.a. Nutzungs- und Schutzplanung) in den im Richt-
plan bezeichneten schützenswerten Ortsbildern von natio-
naler und kantonaler Bedeutung und deren Umgebung das 
ISOS und das Kantonsinventar systematisch als Entschei-
dungsgrundlage beizuziehen, wenn eine umfassende Inte-
ressenabwägung erforderlich ist, und in ihren Interessenab-
wägungen die vom ISOS und vom Kantonsinventar festge-
legten Erhaltungsziele zu berücksichtigen. Ausserdem ha-
ben sie den Schutz der Ortsbilder von nationaler und kan-
tonaler Bedeutung parzellenscharf und grundeigentümer-
verbindlich innert zehn Jahren ab Genehmigung der Richt-
plan-Anpassung 12 durch den Bundesrat - mithin bis zum 
4. März 2023 - mit Massnahmen der Ortsplanung sicherzu-
stellen, wobei die kantonalen Behörden sie unterstützen.   
Damit sind erheblich veränderte Verhältnisse seit Erlass 
der geltenden Ortsplanung zu bejahen (vgl. BGE 128 I 190 
E. 4.2 mit Hinweisen; THIERRY TANQUEREL, in: Praxis-
kommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 45 und 48 zu 
Art. 21 RPG). Die Teilrevision der Ortsplanung steht so-
dann nicht in einem offensichtlichen Widerspruch zum 
Grundsatz der Planbeständigkeit und der Rechtssicherheit.  
  
2.4.   
2.4.1. Wie sich aus dem angefochtenen Entscheid ergibt, 
soll mit der vorliegend umstrittenen Teilrevision des Zonen-
plans insbesondere im Dorfzentrum von Mels ein grosser 
Teil der Kernzone sowie des in der Wohnzone W2 gelege-
nen Teils des Grundstücks Nr. 1033 in eine Kernzone 
Schutz und das Grundstück Nr. 972 (Rebberg bei der Kir-
che) von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die 
Grünzone Sport-, Park- und Erholungsanlagen umgezont 
werden. Mit der Teilrevision des Baureglements soll unter 
anderem die geschlossene Bauweise im Bereich der Kern-
zone aufgehoben, die Kernzone Schutz neu geregelt, die 
Bestimmungen über die Kernzonen angepasst und die Zo-
nenvorschriften darauf abgestimmt werden.   
Gemäss Planungs- und Mitwirkungsbericht betreffend Teil-
revision Ortsplanung, Baureglement und Schutzverord-
nung der Gemeinde Mels, Bearbeitungsstand 2. Mai 2017, 
würden im Hinblick auf die angestrebte Verdichtung und 
Stärkung des Dorfbilds verschiedene Teilflächen neu zuge-
wiesen. Die Kernzone bezwecke dabei die Schaffung und 
Erhaltung der Zentrumsfunktion sowie die Erhaltung der 
baulichen Einheit und der Identität stiftenden Elemente des 
Ortskerns sowie den Schutz der geschichtlich, architekto-
nisch oder für den Ortskern wertvollen Bauten, Anlagen und 
Freiräume. In der Kernzone Schutz könne die Baubewilli-
gungsbehörde zudem im Interesse des Orts- und Strassen-
bilds geschlossene Bauweise verlangen und Anordnungen 
in Bezug auf die Art, Stellung und äussere Gestaltung der 
Bebauung treffen, namentlich hinsichtlich Baufluchten, 
Baumasse, Gebäude- und Firsthöhe, Gebäudelänge und -
breite, Geschosszahl, Dachform und Dachgestaltung sowie 
Reduktion des Grenzabstands gegenüber den öffentlichen 
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Räumen. Die Grünzone Sport-, Park- und Erholungsanla-
gen diene einerseits der Freihaltung des bestehenden Reb-
bergs bei der Kirche vor Überbauung. Andererseits solle die 
Errichtung von im öffentlichen Interesse liegenden Anlagen 
möglich sein. Sowohl im Baureglement als auch in der 
Schutzverordnung würden bestimmte Artikel ergänzt. Die 
im Plan zur Schutzverordnung festgelegten Ortsbildschutz-
gebiete 1 und 2 würden aufgehoben und der Plan diesbe-
züglich angepasst. Drei Bauten würden als geschützte Ob-
jekte, der Siebenthalgarten als geschützte Gartenanlage 
und der Rebberg bei der Kirche, zusätzlich zur Grünzone, 
als wertvoller innerer Grünraum bezeichnet. Bei letzterem 
seien Nutzungen wie Reben, Obstbäume und im öffentli-
chen Interesse liegende Anlagen wie Spielplätze, Aufent-
haltsplätze und Weganlagen zulässig. Die Freihaltung der 
Grünräume im Zentrumsgebiet erfolge über die Folgepla-
nung (Planungs- und Mitwirkungsbericht, S. 16 ff.).  
  
2.4.2. Aufgrund der im kantonalen Richtplan festgesetzten 
Frist zur Sicherstellung des Schutzes der Ortsbilder von na-
tionaler Bedeutung mit Massnahmen der Ortsplanung be-
stand für die Gemeinde ein gewichtiger Anlass, ihre Orts-
planung entsprechend anzupassen. Dass der Ortsbild-
schutz bereits in der geltenden Ortsplanung rechtsgenüg-
lich berücksichtigt wäre, machen auch die Beschwerdefüh-
rer nicht geltend. Die bisherige Geltungsdauer der Ortspla-
nung von gut sieben Jahren (massgebend ist die Totalrevi-
sion des Baureglements, vgl. dazu Urteil 1C_903/2013 vom 
10. August 2015 E. 3.2) konnte unter diesen Umständen 
nicht dazu führen, dass die Gemeinde von der Anpassung 
ihrer Ortsplanung abzusehen hatte.   
Hingegen ist nicht von der Hand zu weisen, dass die vorge-
zogene blosse Teilrevision der Ortsplanung vor allem mit 
Blick auf die Planungsgrundsätze und die Planungspflicht 
(Art. 1-3 RPG) sowie die auf das Nutzungsplanverfahren 
sinngemäss anwendbaren Grundsätze der Koordination 
(Art. 25a Abs. 4 RPG) Fragen aufwirft, die sich anhand des 
angefochtenen Entscheids nicht restlos klären lassen. Die-
sem zufolge muss das ISOS bis zum 4. März 2023 für das 
ganze Gemeindegebiet umgesetzt werden und müssen die 
Gemeinden gemäss Art. 176 (richtig wohl: Art. 175) des 
Planungs- und Baugesetzes des Kantons St. Gallen vom 5. 
Juli 2016 (PBG/SG; sGS 731.1) ihre Nutzungsplanungen 
innert zehn Jahren nach Vollzugsbeginn des PBG/SG am 
1. Oktober 2017 überarbeiten und anpassen. Aus den Vor-
bringen der Beschwerdeführer geht jedoch nicht (rechts-
genüglich) hervor, inwiefern eine Teilrevision unzulässig 
sein soll und nicht hätte erfolgen dürfen. Mit Blick auf den 
Ausgang dieses Verfahrens brauchen diese Fragen nicht 
weiter vertieft zu werden.  
  
3.   
Mels ist seit dem 1. April 2009 als verstädtertes Dorf im 
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) aufgenommen 
(Nr. 5973; Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Anhang 1 VISOS). Beim 
ISOS handelt es sich um ein Inventar des Bundes von Ob-
jekten mit nationaler Bedeutung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und 
Heimatschutz (NHG; SR 451). Durch die Aufnahme eines 
Objekts von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bun-
des wird dargetan, dass es in besonderem Masse die un-
geschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug 
von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmass-
nahmen die grösstmögliche Schonung verdient (Art. 6 Abs. 
1 NHG). Diese Schutzbestimmung gilt indes lediglich bei 
der Erfüllung von Bundesaufgaben in unmittelbarer Weise 
(vgl. Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 NHG). Soweit keine solche 

in Frage steht, wird der Schutz von Ortsbildern vorab durch 
kantonales Recht gewährleistet. Die Bundesinventare sind 
insoweit aber nicht völlig unmassgeblich. Sie sind vielmehr 
bei der Nutzungsplanung, bei der Auslegung unbestimmter 
Begriffe des Baurechts sowie bei im Einzelfall erforderli-
chen Interessenabwägungen zu berücksichtigen (vgl. BGE 
135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 
E. 3.2; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.3).  
Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht gemäss Art. 
2 RPG legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer 
Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berück-
sichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bun-
des (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesin-
ventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behör-
denverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die 
Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Ein-
gang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG). Erst eine 
solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für 
die Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundei-
gentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden 
diese im Baubewilligungsverfahren direkt Anwendung 
(BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 
2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 
und 4.5.5).  
Gemäss Empfehlung des Bundesamts für Raumentwick-
lung (ARE) und des BAK sind die Vorgaben des kantonalen 
Richtplans, unter Ausübung eines gewissen Ermessens, 
parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umzuset-
zen. In Frage kämen insbesondere (überlagernde) Schutz-
zonen (Art. 17 Abs. 1 RPG), Freihaltezonen (Art. 18 RPG), 
Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne, Detailnutzungs-
pläne, Überbauungsordnungen) oder "andere geeignete 
Massnahmen" (Art. 17 Abs. 2 RPG) wie beispielsweise 
Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen (Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE/Bundesamt für Kultur BAK, 
Empfehlung zur Berücksichtigung der Bundesinventare 
nach Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungsplanung, 15. 
November 2012, S. 9).  
  
4.   
Die Beschwerdeführer rügen vor allem mit Blick auf die 
ortsbildprägenden Grünräume im Dorfkern von Mels, dass 
keine Interessenabwägung stattgefunden habe und es an 
einem Eingriffsinteresse fehle.  
  
4.1.   
4.1.1. Hinsichtlich des Mels betreffenden ISOS-Eintrags ist 
von der vorliegend umstrittenen Teilrevision insbesondere 
das Gebiet 1 (Historischer Ortskern mit Unterdorf und 
Kirchbezirk, 17.-19. Jh., einzelne Neubauten) betroffen. Es 
weist eine hohe Bedeutung für das Ortsbild sowie hohe 
räumliche und architekturhistorische Qualitäten auf. Ge-
mäss dem dem Gebiet 1 zugeordneten Erhaltungsziel "A" 
(Erhalten der Substanz) sind alle Bauten, Anlageteile und 
Freiräume integral zu erhalten und störende Eingriffe zu be-
seitigen. Zusätzlich gilt: "Abbruchverbot, keine Neubauten" 
und "Detailvorschriften für Veränderungen". Die Umge-
bungszone I (innerer Grünraum im Ortskern) ist der Aufnah-
mekategorie "a" (unerlässlicher Teil des Ortsbilds, d.h. un-
verbaut oder mit Bauten, die der ursprünglichen Beschaf-
fenheit der Umgebung entsprechen) mit dem Erhaltungs-
ziel "a" (Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland oder 
Freifläche; die für das Ortsbild wesentliche Vegetation und 
Altbauten bewahren, störende Veränderungen beseitigen) 
zugeordnet. Gemäss den unbestritten gebliebenen Ausfüh-
rungen der Vorinstanz betrifft dies die Grundstücke Nr. 992-
995, 999-1002, 1004, 1008, 1010-1012, 2300 und 4822. 
Die Umgebungszone X (Wies-/Weideland mit alten 
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Stallscheunen und einem Haus, Nahumgebung des 
Kirchbezirks; Grundstück Nr. 1033) ist der Aufnahmekate-
gorie "ab" (unerlässlicher bzw. empfindlicher Teil des Orts-
bilds) mit dem Erhaltungsziel "a" zugewiesen. Für das Er-
haltungsziel "a" gelten gemäss den Erläuterungen zum 
ISOS zusätzlich folgende generellen Erhaltungshinweise: 
kein Baugebiet, strenge Gestaltungsvorschriften für stand-
ortgebundene Bauten, spezielle Vorschriften für Verände-
rungen an Altbauten.   
Gemäss ISOS-Eintrag sind im Ortskern die Unterschiede 
im Bebauungsmuster spannend: Rund um den Dorfplatz 
und entlang den beiden ausstrahlenden Hauptgassen sei 
die Dichte sehr hoch, die räumlichen Verhältnisse erreich-
ten kleinstädtische Massstäbe. Dagegen sei der von der 
Pfarrkirche dominierte östliche Bereich aufgelockert und 
durchgrünt. Empfohlen wird insbesondere, den Kontrast 
zwischen dichtem Kernbereich und lockeren Ortsteilen un-
bedingt zu bewahren und die ortsbildgliedernden Grün-
räume von jeglichen Neubauten frei zu halten.  
  
4.1.2. Der Kanton St. Gallen hat die im ISOS verzeichneten 
Ortsbilder als schützenswerte Ortsbilder von nationaler Be-
deutung in seinen Richtplan aufgenommen, so auch Mels. 
Gemäss kantonalem Richtplan ist es das Ziel, die topogra-
phischen, räumlichen und architekturhistorischen Qualitä-
ten, die zum nationalen oder kantonalen Wert der Ortsbilder 
führen, ungeschmälert zu erhalten und eine irreversible 
Schädigung zu vermeiden. Zu diesem Zweck werde jedes 
Ortsbild in Ortsteile - Gebiete, Baugruppen, Umgebungszo-
nen und Umgebungsrichtungen - aufgeschlüsselt und da-
rauf basierend jedem Ortsteil ein Erhaltungsziel zugeteilt, 
das Vorschläge zum Bewahren und Gestalten verbinde. 
Die Erhaltungsziele bezweckten, die Substanz, die Struktur 
oder den Charakter der bebauten Gebiete sowie die Be-
schaffenheit oder die wesentlichen Eigenschaften der Um-
gebung zu erhalten. Der Schutzumfang - Erhaltungsziele 
und Perimeter - der Ortsbilder von nationaler Bedeutung sei 
im ISOS näher umschrieben. Weiter beschloss die Regie-
rung des Kantons St. Gallen, der Kanton und die Gemein-
den hätten bei der Erfüllung ihrer raumwirksamen Aufgaben 
das ISOS systematisch als Entscheidungsgrundlage beizu-
ziehen, wenn eine umfassende Interessenabwägung erfor-
derlich sei. Sie berücksichtigten dabei in ihren Interessen-
abwägungen die vom ISOS festgelegten Erhaltungsziele 
und überprüften zudem raumwirksame Vorhaben auf mög-
liche Zielkonflikte mit diesen.   
Laut Prüfungsbericht des ARE zuhanden des Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK) betreffend den Richtplan Kanton 
St. Gallen, Richtplan-Anpassung 12, Genehmigung durch 
den Bund, begrüsst der Bund die Integration des ISOS in 
den kantonalen Richtplan. Der Ortsbildschutz werde sach-
gerecht und vorbildlich behandelt. Zum neu eingefügten 
Satz ("Neben dem Ortsbildschutz bestehen verschiedene 
andere raumwirksame öffentliche Interessen... deren Anlie-
gen grundsätzlich gleichberechtigt... sind") werde darauf 
hingewiesen, dass das Eingriffsinteresse (z.B. innere Ver-
dichtung oder Förderung erneuerbarer Energie) nicht in je-
dem Fall gleichberechtigt sei, sondern unter Umständen 
nur ein lokal begrenztes Interesse widerspiegle. Allfällig 
sich widersprechende Schutz- und Nutzungsinteressen 
seien jeweils im Einzelfall zu beurteilen und einer Interes-
senabwägung zuzuführen.  
  
4.1.3. Die kantonale Denkmalpflege hat in der Folge ein In-
formationsblatt für die Gemeinden betreffend Ortsbild-
schutz und Ortsplanung (Stand: 29. September 2014) ver-
fasst, worin aufgezeigt werden soll, wie die Gemeinden 

ihrer Berücksichtigungspflicht unter Wahrung der Gemein-
deautonomie nachkommen können. Diesem Informations-
blatt ist auf Seite 2 zu entnehmen, dass Eingriffe in die im 
Richtplan bezeichneten Ortsbilder von nationaler und kan-
tonaler Bedeutung nur bewilligt werden dürfen, wenn sich 
ein gewichtiges, das Interesse an der Erhaltung überwie-
gendes Bedürfnis nachweisen lässt. Abweichungen von 
den Erhaltungszielen des ISOS und des Kantonsinventars 
wegen kommunaler Vorhaben könnten nur in Betracht kom-
men, wenn das Interesse der Gemeinde an einem Eingriff 
gewichtig sei und jenes der Erhaltung der Ortsbilder über-
wiege. Eine verantwortungsvolle, die Schutzziele des ISOS 
und des Kantonsinventars berücksichtigende Weiterent-
wicklung der Ortsbilder bleibe möglich. Des Weiteren sind 
im Informationsblatt Anleitungen für die Umsetzung sowie 
Formulierungsvorschläge für entsprechende Bestimmun-
gen vor allem in der Schutzverordnung enthalten.   
  
4.1.4. Aus der im Auftrag der Gemeinde erstellten Stadt-
analyse Mels des Netzwerks Altstadt vom Dezember 2014 
ergibt sich, dass die Gemeinde Mels zur Umsetzung der 
übergeordneten planerischen Vorgaben (kantonaler Richt-
plan, Raumordnungskonzept St. Gallen) im Jahr 2014 den 
Masterplan Raumentwicklung erarbeitet habe, worin die 
angestrebte räumliche Entwicklung der Gemeinde umris-
sen werde. Im Masterplan werde dem Dorfkern regionales 
Potenzial und ein gewisser Charme zugeschrieben. Es 
seien zwei kommunale Entwicklungsziele abgeleitet wor-
den: Einerseits solle Mels trotz des weiter absehbaren 
Wachstums den Charakter eines ländlichen Dorfs erhalten. 
Andererseits habe die Dorfkernentwicklung zentrale Priori-
tät; die Stärkung des Ortsbilds habe im ISOS-geschützten 
Bereich Priorität vor der Verdichtung (Stadtanalyse Mels, S. 
8).   
In der Stadtanalyse Mels selber wird sodann empfohlen, bei 
der Umsetzung des Masterplans Raumentwicklung in den 
Zonenplan darauf hinzuwirken, dass der Ortskern geschont 
und die weitere Verdichtung bewusst gesteuert werde 
(Stadtanalyse Mels, S. 9). Zwischen den lockeren, den 
Strassen folgenden Bebauungen, die wie Ketten in die 
Landschaft gelegt worden seien, erstreckten sich noch 
heute weite unbebaute Grünbereiche, die das Melser Orts-
bild wesentlich prägten (Stadtanalyse Mels, S. 10). Um 
Identität stiftende Elemente im Ortskern zu definieren und 
zu erhalten, empfehle sich eine differenzierte Anpassung 
des Baureglements und der Schutzverordnung. Die Ge-
meinde sollte mit der Bevölkerung einen grundsätzlichen 
Dialog darüber führen, wie ein verdichtetes Mels aussehen 
könnte - ein Dorf, das die bauliche Substanz der ländlichen 
Vergangenheit respektiere und nicht zu einer gesichtslosen 
Vorortssiedlung werde (Stadtanalyse Mels, S. 13).  
  
4.2. Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, 
dass sich die Gemeinde im Rahmen der Ortsplanung mit 
den ISOS-Vorgaben einlässlich auseinandergesetzt und 
diese - neben raumplanerischen Anliegen (haushälterische 
Bodennutzung, massvolle Siedlungsentwicklung nach in-
nen, Schaffung einer Begegnungszone, Stärkung der Zent-
rumsfunktion, Schaffung öffentlicher Wegverbindungen mit 
Freihaltung wichtiger Flächen) - bei der Interessenabwä-
gung berücksichtigt habe. Zu deren Umsetzung, insbeson-
dere auch der ortsbild- und heimatschutzrelevanten As-
pekte, habe sie entsprechende Schutzbestimmungen er-
lassen. Mit der Kernzone Schutz werde der Ortsbildschutz 
für den gesamten Ortskern in der Nutzungsordnung grund-
eigentümerverbindlich umgesetzt.   
Weiter verwies die Vorinstanz auf die Ausführungen der 
kantonalen Denkmalpflege. Diese habe es als mit den 
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Erhaltungszielen des ISOS vereinbar erachtet, die Parzelle 
Nr. 1033 zu überbauen, wenn dafür die Parzellen Nr. 1014 
(Siebenthalpark) und 972 (Rebberg bei der Kirche) freige-
halten würden. Auch wenn nach deren Meinung die ISOS-
Vorgaben in der streitigen Ortsplanung mit Schutzverord-
nung, Zonenplan und Baureglement noch nicht vollständig 
umgesetzt seien, sei es aus Sicht der Denkmalpflege ver-
tretbar, die ISOS-Erhaltungsziele in Bezug auf die Umge-
bungszone I zusätzlich im Rahmen eines späteren Son-
dernutzungsplans einfliessen zu lassen. Eine gut einge-
fügte Bebauung mit im Sinn eines "Bungerts" (Baumgarten) 
gestalteten Freihaltebereichen habe die Denkmalpflege als 
durchaus denkbar bezeichnet. Insbesondere habe sie nicht 
die Auffassung vertreten, dass die seit langem eingezonten 
Grundstücke in der Umgebungszone I (Nr. 992-995, 999-
1002, 1004, 1008, 1010-1012, 2300 und 4822) und Umge-
bungszone X (Nr. 1033) auszuzonen bzw. für eine Über-
bauung zu sperren seien. Anschliessend erwog die Vo-
rinstanz, eine Auszonungsverpflichtung für die erwähnten 
Grundstücke lasse sich auch der ISOS-Empfehlung, wo-
nach die ortsbildgliedernden Grünräume von Neubauten 
freizuhalten seien, nicht entnehmen. Ausserdem müssten 
die ISOS-Vorgaben in der Ortsplanung nicht im Wortlaut 
übernommen werden und seien dementsprechend einer 
Wertung zugänglich, womit es auch möglich bleibe, im Rah-
men der Interessenabwägung - wie dies vorliegend gesche-
hen sei - für einzelne Flächen einen erhöhten Schutz vor-
zusehen (Grundstücke Nr. 972 und 1014) und für andere 
(Grundstück Nr. 1033) die Schutzanforderungen zu vermin-
dern. Zudem sei das zentral am Eingang zum Ortskern ge-
legene Grundstück Nr. 1033 der Kernzone Schutz zugeteilt 
worden, womit das ISOS für dieses Grundstück ebenfalls 
als umgesetzt gelten könne.  
  
4.3. Das NHG enthält keine förmlichen Anforderungen, wie 
den Anliegen des ISOS Rechnung zu tragen ist (BGE 135 
II 209 E. 3). In materieller Hinsicht bedeutet eine hinrei-
chende Berücksichtigung des ISOS, dass die einzelnen 
Einträge zu beachten und gegen allfällige entgegenste-
hende Interessen wie etwa das Bedürfnis nach Wohnraum 
und den Grundsatz der inneren Verdichtung (Art. 1 Abs. 2 
lit. abis und Art. 3 Abs. 3 lit. abis RPG) abzuwägen sind. 
Dabei genügt es nicht, wenn die ISOS-Einträge nur wieder-
holt werden; vielmehr müssen sie ernsthaft in die Überle-
gungen einbezogen werden. Auch reicht es nicht aus, die 
entgegenstehenden Interessen bloss generell anzurufen, 
sondern es muss geprüft werden, welches Gewicht ihnen 
unter den jeweiligen konkreten Umständen zukommt (Ur-
teile 1C_328/2020 vom 22. März 2022 E. 3.5.1; 
1C_276/2015 vom 29. April 2016 E. 3.3).   
  
4.3.1. In dem von der Vorinstanz angeführten Einsprache-
entscheid der Gemeinde Mels vom 16. November 2017 ver-
wies diese zunächst auf die kurz vor der Umsetzung ste-
hende Begegnungszone im Dorfkern von Mels, bereits er-
lassene oder entworfene Überbauungs- und Gestaltungs-
pläne, die in diesem Zusammenhang eingeholte "Entwick-
lungsstudie Dorfkern Ost", bestehende und geplante öffent-
liche und private Bauvorhaben, Fusswegverbindungen so-
wie das erarbeitete Baumemorandum und hielt fest, ausge-
hend von der Feststellung, dass die westliche Seite des 
Dorfkerns (Begegnungszone) mit dem neuen Gemeinde- 
und Kulturzentrum stark öffentlich geprägt und in diesem 
Bereich auch stark genutzt werde, sei es städtebaulich 
sinnvoll, die östliche Seite des Dorfkerns stärker zu be-
bauen. Anschliessend führte die Gemeinde aus, auf der 
Grundlage dieser städtebaulichen Überlegungen habe eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit dem inneren Grünraum 

im Ortskern (Umgebungszone I) stattgefunden. Dabei habe 
sich die Überzeugung durchgesetzt, dass aufgrund der be-
reits eingetretenen (und geplanten) Veränderungen im 
Dorfkern (der innere Grünraum westlich der Verbindung Lö-
wenstrasse/Untergässli sei bereits überbaut) der Grünraum 
nicht über einzelne private Flächen im Zentrum zu definie-
ren sei, sondern über Grünräume und freie Flächen auf den 
Grundstücken Nr. 1014 (Siebenthalpark) und Nr. 972 (Reb-
berg bei der Kirche), die für die Öffentlichkeit zugänglich 
seien. Das Vorgehen ermögliche einerseits eine massvolle 
Siedlungsentwicklung nach innen an einem zentralen, 
durch private und öffentliche Bauten und Anlagen bereits 
stark geprägten Ort. Andererseits ermögliche die Planung, 
die ortsbildprägenden inneren Grünräume zentrumsüber-
greifend von Überbauungen frei zu halten und der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, was den Kontrast zwischen 
dem eher dichten Kernbereich und den lockeren Ortsteilen 
bewahre und gleichzeitig die Durchgänglichkeit und Ver-
knüpfung zwischen den Ortsteilen sicherstelle. Den Anfor-
derungen gemäss ISOS-Eintrag werde mit der Umzonung 
der Parzelle Nr. 1033 in die Kernzone Schutz und der Zu-
teilung zum Ortsbildschutzgebiet nachgekommen. Damit 
sei gewährleistet, dass im Interesse des Orts- und Stras-
senbilds und damit im Interesse des wertvollen Kirchbezirks 
erhöhte Anforderungen an eine Überbauung gestellt wer-
den könnten.   
Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung stellt dies weder 
eine Auseinandersetzung mit den Interessen des Ortsbild-
schutzes im Sinne des ISOS noch eine rechtsgenügliche 
Interessenabwägung im Sinne von Art. 3 RPV (SR 700.1) 
dar. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Umgebungs-
zone I, des inneren Grünraums im Ortskern: Dieser figuriert 
gemäss ISOS-Eintrag in der Aufnahmekategorie "a" mit Er-
haltungsziel "a" (vgl. oben E. 4.1.1). Dass mithin ein gros-
ses öffentliches Interesse am Schutz dieses inneren Grün-
raums besteht und welche entgegenstehenden Interessen 
dieses inwiefern zu überwiegen vermögen - soll diese Flä-
che gemäss den oben wiedergegebenen Ausführungen der 
Gemeinde doch offenbar überbaut werden -, ergibt sich we-
der aus dem Einspracheentscheid der Gemeinde noch aus 
dem angefochtenen Entscheid der Vorinstanz. Ebenso we-
nig scheinen der Masterplan Raumentwicklung und die 
Stadtanalyse Mels berücksichtigt worden zu sein, in denen 
insbesondere die ortsbildprägende Bedeutung der unver-
bauten Grünräume in Mels betont und die Stärkung des 
Ortsbilds im ISOS-geschützten Bereich gegenüber der Ver-
dichtung als prioritär bezeichnet wurde. Vielmehr lässt sich 
dem Planungs- und Mitwirkungsbericht der Gemeinde Mels 
entnehmen, dass der "Grünraum nicht wie im ISOS vorge-
schlagen über eine einzelne Fläche im Zentrum definiert" 
werde, sondern "das Erhaltungsziel des ISOS über die 
freien Flächen der Parzelle Nr. 1014 und den Rebberg der 
Parzelle Nr. 972 sichergestellt" werde.  
  
4.3.2. In Bezug auf die Parzellen Nr. 972 (Rebberg bei der 
Kirche), Nr. 1014 (Siebenthalpark) und Nr. 1033 zog die Vo-
rinstanz die Einschätzung der kantonalen Denkmalpflege 
heran, wonach der Siebenthalpark und der Rebberg bei der 
Kirche im Vergleich zur Parzelle Nr. 1033 klar die wertvol-
leren Flächen seien und letztere überbaut werden könne, 
wenn die anderen beiden durch eine Grünzone definitiv frei-
gehalten würden. Abgesehen davon, dass dies keine Inte-
ressenabwägung darstellt, ist nicht erkennbar, worauf sich 
die kantonale Denkmalpflege dabei stützte. Sowohl die Um-
gebungszone IX (mit dem Rebberg bei der Kirche, Parzelle 
Nr. 972) als auch die Umgebungszone X (Parzelle Nr. 
1033) befinden sich in der Aufnahmekategorie "ab" mit Er-
haltungsziel "a" (Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland 
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oder Freifläche, insbesondere: kein Baugebiet), der Sie-
benthalpark (Parzelle Nr. 1014) im Gebiet 1 mit Aufnahme-
kategorie AB (Ursprüngliche Substanz bzw. Struktur) und 
Erhaltungsziel A (Erhalten der Substanz; Alle Bauten, An-
lageteile und Freiräume integral erhalten, störende Eingriffe 
beseitigen; vgl. auch oben E. 4.1.1).   
  
4.3.3. Auch das BAK hält in seiner Vernehmlassung an das 
Bundesgericht fest, der hohe Wert der Grünbereiche für 
das Ortsbild von Mels sei unbestreitbar. Die Bestrebungen 
der Gemeinde, den Dorfkern durch ein neues einheitliches 
Ortsbildschutzgebiet besser zu schützen, seien lobenswert. 
Auch wenn sich aus dem ISOS eine Auszonungsverpflich-
tung nicht direkt ableiten lasse, müsse der Entscheid, die 
Grünbereiche zur Überbauung freizugeben, auf einer sach-
gerechten Interessenabwägung beruhen, bei der dem 
ISOS als Verkörperung eines nationalen öffentlichen Inte-
resses eine gewichtige Rolle zukomme. Die Interessenab-
wägung im Sinne von Art. 3 RPV sei im angefochtenen Ent-
scheid unvollständig und methodisch nicht durchwegs 
schlüssig vorgenommen worden. Der Entscheid, die Umge-
bungszone I als Baugebiet zu belassen, könne in diesem 
Zusammenhang als willkürlich erscheinen. Auch die Aus-
sage der Vorinstanz, wonach die Denkmalpflege das Vor-
haben grundsätzlich unterstütze, könne aufgrund der wi-
dersprüchlichen und teilweise fehlerhaften Stellungnahmen 
ernsthaft in Frage gestellt werden. Würde die angefochtene 
Ortsplanung bestätigt, wäre ein weiterer Teil der wesentli-
chen Eigenschaften des Ortsbilds von Mels und damit des-
sen nationale Bedeutung entsprechend gefährdet.   
  
4.3.4. Nach diesen Ausführungen fehlt es vorliegend an ei-
ner umfassenden Interessenabwägung im Sinne von Art. 3 
RPV, in deren Rahmen die durch das ISOS verkörperten 
öffentlichen Interessen (rechtsgenüglich) berücksichtigt 
worden wären. Allein mit der Zuweisung eines Grundstücks 
zur Kernzone Schutz und zum Ortsbildschutzgebiet können 
die Ortsbildschutzinteressen gemäss ISOS daher nicht als 
umgesetzt gelten.   
  
5.   
Bereits in den vorinstanzlichen Verfahren war unbestritten, 
dass das ISOS in der vorliegend umstrittenen Teilrevision 
des Zonenplans und des Baureglements sowie der Ände-
rung der Schutzverordnung und des dazugehörigen Plans 
nicht ausreichend berücksichtigt wurde.  
  
5.1.   
5.1.1. Der Genehmigungsverfügung des Amts für Raum-
entwicklung und Geoinformation des Kantons St. Gallen 
vom 21. August 2019 ist zu entnehmen:   
  
"Die Erwägungen aus den Vorprüfungen vom 10. Dezem-
ber 2015 und 23. August 2016 sind mehrheitlich in die vor-
liegenden Unterlagen eingeflossen. Insbesondere hat sich 
der Gemeinderat Mels mit dem ISOS in einem ersten 
Schritt auseinandergesetzt. Die kantonale Denkmalpflege 
stellte in der 2. Vorprüfung fest, dass die in der 1. Vorprü-
fung angebrachten Ergänzungswünsche nicht umgesetzt 
worden sind. Aus Sicht der Denkmalpflege ist es möglich, 
dass die vollständige Umsetzung des ISOS und die Über-
prüfung der Schutzobjekte zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden können. Das ISOS kann in der vorliegend geän-
derten SVO [Schutzverordnung] somit nicht als vollständig 
berücksichtigt gelten. Es behält weiterhin seinen direkten 
Einfluss und ist bei allen Planungen direkt zu berücksichti-
gen. Im Vorfeld einer Überarbeitung der SVO ist ein neues 
fachlich fundiertes Inventar der potenziellen Schutzobjekte 

zu erstellen. Mit diesen Vorbehalten kann die Änderung der 
SVO aus denkmalpflegerischer Sicht jedoch genehmigt 
werden."  
  
5.1.2. Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, 
mit den Beschwerdeführern und dem Baudepartement des 
Kantons St. Gallen sei festzuhalten, dass die ISOS-Vorga-
ben bereits im Rahmen des streitigen Teilzonenplans, der 
Teilrevision des Baureglements und der Ergänzung der 
Schutzverordnung zum Tragen kommen müssten und eine 
gänzliche Verlagerung der Umsetzung des ISOS auf ein 
späteres Sondernutzungsplanverfahren nicht in Betracht 
komme. Indes bestehe bei der Umsetzung der ISOS-Vor-
gaben bei der raumplanerischen Interessenabwägung im 
Planungsverfahren ein Ermessensspielraum der Planungs-
behörde. Selbst wenn die ISOS-Vorgaben mit dieser Teil-
revision der Ortsplanung allein nicht als vollständig umge-
setzt gelten könnten, hätte dies nicht die Unzweckmässig-
keit der streitigen Planung bzw. eine Überschreitung des 
Planungsermessens zur Folge. Eine zusätzliche Berück-
sichtigung des ISOS im Rahmen eines späteren - unter den 
gegebenen Verhältnissen unabdingbaren - Sondernut-
zungsplans erscheine, wie bereits im Entscheid des Bau-
departements dargelegt, möglich. Des Weiteren verwies 
die Vorinstanz auf die mitangefochtene Genehmigungsver-
fügung, mit welcher der Teilzonenplan, die Teilrevision des 
Baureglements, die Ergänzung der Schutzverordnung und 
des dazugehörigen Plans im Sinne der Erwägungen geneh-
migt worden seien. Die Genehmigung sei insofern lediglich 
unter Vorbehalten erfolgt, was für die Gemeinde mit Bezug 
auf künftige Planungen und Baubewilligungen bindend sei.   
  
5.1.3. Diese Auffassung der Vorinstanz erachtet das BAK 
in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht als recht-
lich unzutreffend. Es könne nicht angehen, dass eine Pla-
nungsbehörde auf der Stufe der Zonenplanung das ISOS 
bewusst nicht adäquat berücksichtige mit dem Verweis auf 
spätere Planungs- und Bewilligungsverfahren, in deren 
Rahmen ISOS-Schutzziele möglicherweise gar nicht mehr 
ins Feld geführt werden könnten, weil sie in der Nutzungs-
planung nicht genügend berücksichtigt worden seien. Dies 
würde im Ergebnis eine bewusste Vereitelung bzw. Umge-
hung der Schutzziele des ISOS bedeuten.   
  
5.2. Selbst wenn eine Berücksichtigung des ISOS in der 
Sondernutzungsplanung noch möglich wäre, wurde im 
Rahmen der vorliegend umstrittenen Teilrevision der Orts-
planung keine Pflicht zur - unbestrittenermassen erforderli-
chen - Sondernutzungsplanung festgesetzt. Damit ist nicht 
gewährleistet, dass der Ortsbildschutz mit Massnahmen 
der Ortsplanung grundeigentümerverbindlich und parzel-
lenscharf sichergestellt wird, wie dies der kantonale Richt-
plan verlangt, und steht die teilrevidierte Ortsplanung auch 
im Widerspruch zum kantonalen Richtplan. Entsprechend 
den Ausführungen des BAK und in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen im kantonalen Richtplan ist die Ge-
meinde Mels gehalten, die Erhaltungsziele des ISOS in ih-
rer Ortsplanung und in ihren Interessenabwägungen sach-
gerecht einfliessen zu lassen und in Ausübung pflichtge-
mässen Ermessens geeignete Schutzmassnahmen zu er-
greifen.   
  
6.   
Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen, der Entscheid 
des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen, Abteilung 
I, vom 25. Juni 2020 aufzuheben und die Sache an die Po-
litische Gemeinde Mels zurückzuweisen zu neuer Beurtei-
lung im Sinne der Erwägungen. Sie wird sich dabei auch 
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mit der Frage der Koordination mit noch anstehenden Re-
visionen der Ortsplanung (vgl. oben E. 2.4.2) und der allfäl-
ligen Anordnung sichernder planerischer Massnahmen zu 
befassen haben. Die Vorinstanz wird über die Kosten- und 
Entschädigungsfolgen ihres Verfahrens neu befinden müs-
sen (vgl. Art. 67 und Art. 68 Abs. 5 BGG).  
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichts-
kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG). Die Politi-
sche Gemeinde Mels hat den obsiegenden Beschwerde-
führern für das bundesgerichtliche Verfahren eine ange-
messene Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1 
und 2 BGG).  
  
  
Demnach erkennt das Bundesgericht:   
  
1.   
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des 
Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen, Abteilung I, 
vom 25. Juni 2020 wird aufgehoben und die Sache zu 
neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Politi-
sche Gemeinde Mels und zur Neuverlegung der Kosten 
und Entschädigungen des vorinstanzlichen Verfahrens an 
das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen zurückge-
wiesen.  
  
2.   
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.  
  
3.   
Die Politische Gemeinde Mels hat die Beschwerdeführer für 
das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 4'000.-- zu ent-
schädigen.  
  
4.   
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Politischen 
Gemeinde Mels, dem Baudepartement des Kantons St. 
Gallen, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, 
Abteilung I, und dem Bundesamt für Kultur schriftlich mitge-
teilt.  
  
  
Lausanne, 27. Oktober 2022  
  
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts  
Der Präsident: Kneubühler  
Die Gerichtsschreiberin: Dambeck 
 
 


